
öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Interner Dienstbetrieb 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
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Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Wahlprüfungsausschuss Vorberatung 22.06.2023 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 13.07.2023 

 
Wahlprüfung und Feststellung der Gültigkeit der Gemeindewahl am 14. 
Mai 2023 gemäß § 39 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Rat der Stadt Wedel beschließt die Gültigkeit der Gemeindewahl am 14. Mai 2023 gemäß 
§ 39 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz. 

2. Einsprüche gegen die Wahl, über die zu beschließen wäre, liegen nicht vor. 
 
 
 
 
  



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2023/073 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Am 14. Mai 2023 fand die Gemeinde- und Kreiswahl 2023 statt. Am 23. Mai 2023 stellte der 
Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung das Ergebnis der Wahl fest. Hierzu lagen die 
Wahlniederschriften der 16 Wahlvorstände nebst Anlagen öffentlich zur Einsichtnahme und Prüfung 
aus. 
 
Der neu gewählte Rat stellt so dann die Gültigkeit der Wahl per Beschluss fest. Maßgeblich ist § 39 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz Schleswig-Holstein (GKWG).  
 
Die Regelung des § 39 GKWG lautet wie folgt: 

§ 39 
Beschluss der Vertretung über die Gültigkeit der Wahl 

Die neue Vertretung hat nach Vorprüfung durch einen von ihr gewählten Ausschuss 
über die Gültigkeit der Wahl sowie über Einsprüche in folgender Weise zu 
beschließen: 
1. War eine Vertreterin oder ein Vertreter nicht wählbar, so ist ihr oder sein 

Ausscheiden anzuordnen. 
2. Sind bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung 

Unregelmäßigkeiten vorgekommen, die das Wahlergebnis im Wahlkreis oder 
die Verteilung der Sitze aus den Listen im Einzelfall beeinflusst haben 
können, so ist die Wahl der Entscheidung entsprechend zu wiederholen 
(§ 41). 

3. Ist die Feststellung des Wahlergebnisses fehlerhaft, so ist sie aufzuheben 
und eine neue Feststellung anzuordnen (§ 42). 

4. Liegt keiner der unter Nummer 1 bis 3 genannten Fälle vor, so ist die Wahl 
für gültig zu erklären. 

 
Die Vorprüfung der Gültigkeit der Gemeindewahl 2023 erfolgt in der Sitzung des 
Wahlprüfungsausschusses am 22. Juni 2023. Einsprüche, über die zu beschließen wäre, liegen nicht 
vor. 
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Einsprüche gegen die Wahl und gegen das Ergebnis der Wahl liegen nicht vor. Es sind also keine 
Einsprüche erhoben worden, über die zu beschließen wäre. 
 
Die Wählbarkeit aller gewählten Vertreter*innen wurde bei Einreichung der Wahlvorschläge durch 
Wählbarkeitsbescheinigung nachgewiesen. Ein nachträglicher Verlust der Wählbarkeit ist bei 
keiner*m gewählten Vertreter*in eingetreten. 
 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl verliefen planmäßig und ohne Unregelmäßigkeiten. Eine 
Beeinflussung des Wahlergebnisses hat in keinem Wahlkreis/ Wahlbezirk stattgefunden. Die 
Verteilung der Sitze aus den Listen erfolgte ohne Beeinflussung. Es sind keine Vorkommnisse 
eingetreten. 
 
Die Feststellung des Wahlergebnisses im Gemeindewahlausschuss am 23.05.2023 erfolgte fehlerfrei. 
Die Wahlniederschriften der Wahlkreise/ Wahlbezirke lagen zur Einsichtnahme aus. Über die 
Feststellung des Wahlergebnisses wurde eine Niederschrift gefertigt und von allen Beisitzer*innen 
unterzeichnet. Die Sitzung war öffentlich und wurde von einem Zuschauer begleitet. 



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2023/073 

 
Es liegt kein Fall des § 39 Ziff. 1 bis 3 GKWG vor. Gemäß § 39 Ziff. 4 GKWG ist die Wahl folglich für 
gültig zu erklären. 
 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

--- 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2023 alt 2023 neu 2024 2025 2026 2027 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2023 alt 2023 neu  2024 2025 2026 2027 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Niederschrift der Sitzung des Gemeindewahlausschusses vom 2023-05-23 
 



Anlage 35

Niederschrift
über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses 

zur Feststellung des Ergebnisses der Gemeindewahl

1 Zur Feststellung des endgültigen Gesamtergebnisses

der Gemeindewahl in der Gemeinde*) Wedel, Stadt

am 14. Mai 2023

trat heute nach ordnungsgemäßer Ladung der Gemeindewahlausschuss zusammen.

Es waren erschienen:

Familienname Vorname Wohnort Funktion

1. Kaser Gernot Vorsitzender

2. Amelung Jörg stellvertretender Vorsitzender

3. Karohl David stellvertretender Vorsitzender

4. Balack Erika Beisitzerin

5. Brügmann Jan Beisitzer

6. Eichhorn Manfred Beisitzer

7. Kärgel Wolfgang Beisitzer

8. Ries Michael Beisitzer

9. Schumacher Martin Beisitzer

10. Fuchs Christian Beisitzer—

11. Weller Norbert Beisitzer

Ferner waren zugezogen:

Familienname Vorname Wohnort Funktion

1. Gragert Kirsten Schriftführerin

2. Elsner Kathrin Gemeindewahlbüro / Stellvertre­
tende Schriftführerin

Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung waren nach § 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 87 der 

Gemeinde- und Kreiswahlordnung bekannt gemacht worden.

2 Der Wahlausschuss nahm Einsicht in die insgesamt 16 Wahlniederschriften der Wahlvorstände 
(Anzahl)

für insgesamt 16 Wahlbezirke der Gemeinde (davon 16 Wahlvorstände
(Anzahl) (Anzahl)

für 16 allgemeine Wahlbezirke, 0 Wahlvorstände für 0 Sonderwahlbezirke).



(Anzahl) (Anzahl) (Anzahl)

2.1 Der Wahlausschuss ermittelte, dass die Beschlüsse der Wahlvorstände zu folgenden - keinen1)

Beanstandungen oder Bedenken Anlass gaben:

Der Wahlausschuss traf dazu folgende Entscheidungen:2)

Der Wahlausschuss berichtigte rechnerische Feststellungen und fehlerhafte Zuordnungen gültig 

abgegebener Stimmen in der/den Wahlniederschrift(en):

und vermerkte dies auf der/den betreffenden Wahlniederschrift(en).2)

2.2 Der Wahlausschuss beschloss abweichend von den Entscheidungen des Wahlvorstands über die 

Gültigkeit von Stimmen im/in den Wahlbezirk(en) und vermerkte dies auf der/den
(nähere Bezeichnung)

betreffenden Wahlniederschrift(en) sowie auf der Rückseite der betreffenden Stimmzettel.2)

3. Aufgrund der nach den Wahlniederschriften festgestellten Wahlergebnisse in den Wahlbezirken - 

und unter Berücksichtigung der vom Wahlausschuss getroffenen Entscheidungen und 

Berichtigungen (Nr. 2)1) stellte der Wahlausschuss das aus den anliegenden Tabellen I bis III 

ersichtliche Wahlergebnis in den Wahlkreisen und im Wahlgebiet1) fest.

Folgende Bewerberinnen und Bewerber sind als unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter gewählt 

worden:

Wahlkreis Name Name der Partei/Wählergruppe 4)

Wahlkreis 01 Johanna Bergstein Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 02 Julian Fresch Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 03 Julia Fisauli-Aalto Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 04 Torben Wunderlich Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 05 Sabine Zedier Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 06 Patricia Römer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wahlkreis 07 Tobias Kiwitt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wahlkreis 08 Herbert Thomascheski Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 09 Christoph Matthiessen Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 10 Hendrik Thomascheski Christlich Demokratische Union 
Deutschlands



Wahlkreis 11 Jens Bergstein Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 12 Jan Lüchau Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 13 Anja Lembach Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 14 Jochen Lüchau Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 15 Bernhard Weidenbach Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Wahlkreis 16 Verena Heyer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

4. Bei der anschließenden Berechnung der Stimmen und der Sitze aus den Listen für den 

Verhältnisausgleich waren folgende Parteien und Wählergruppen zu berücksichtigen, für die 

Listenwahlvorschläge aufgestellt worden waren:

Namen der am Verhältnisausgleich teilnehmenden Parteien und Wählergruppen

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

DIE LINKE (DIE LINKE)

Wedeier Soziale Initiative (WSI)

Aufgrund des Ergebnisses in der Tabelle III ergibt sich aus der Tabelle IV die Zuteilung der Sitze 

aus den Listen. Danach erhalten Sitze aus den Listen:

Name der Partei/Wählergruppe Anzahl der Sitze

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 6

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 7

Freie Demokratische Partei (FDP) 4

DIE LINKE (DIE LINKE) 2

Wedeier Soziale Initiative (WSI) 5

Der Wahlausschuss stellte fest, dass nach dem Ergebnis in der Tabelle III auf die Partei/ 

Wählergruppe mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der gültigen Stimmen entfallen ist,
(Name)

sie aber aufgrund des Ergebnisses der Sitzverteilung (Tabelle IV) nicht mehr als die Hälfte der Sitze 

erhalten hat. Ihr wird daher ein weiterer Sitz / werden daher weitere Sitze aus ihrer
(Anzahl)

Liste zugeteilt.1)

Der Wahlausschuss stellte weiter fest, dass damit auf die betreffende Partei/Wählergruppe ein Sitz 

mehr als die Hälfte der Sitze entfallen ist. Die Gesamtzahl der Sitze in der Vertretung erhöht sich 

um die Unterschiedszahl.3)

Aufgrund der zugelassenen Listenwahlvorschläge und der in ihnen enthaltenen Reihenfolge der 



Bewerberinnen und Bewerber, unter denen die gleichzeitig in den Wahlkreisen gewählten 

unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber ausscheiden, verteilen sich die Sitze innerhalb der 

Parteien und Wählergruppen wie folgt:

GRÜNE SPD FDP

Petra Kärgel

Dagmar Süß-Ulbrich

Karin Blasius

Holger Craemer

Petra Goll

Thomas Wöstmann

Heidrun Keck 

Christian Freitag 

Lothar Kassemek 

Kadir Saying 

Laurin Schwarz 

Stefan Grasedieck

Wolfgang Rüdiger

Nina Schilling

Klaus Koschnitzke

Antje Hellmann-Kistler

Jörg Hohner

DIE LINKE WSI

Dr. Detlef Murphy 

Patrick Eichberger

Angela Drewes

Peter Ammer

Dr. Valerie Wilms

Manfred Schlund

Philipp Grüßner

Folgende Sitze bleiben leer:
Sitze für

(Name der Partei/Wählergruppe)

weil die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber auf der Liste nicht ausreichte.3)

5. Die Wahlleiterin/der Wahlleiter gab in der Sitzung mündlich bekannt

5.1 die Namen der in den Wahlkreisen gewählten unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber,

5.2 die Namen der aus den Listen gewählten Bewerberinnen und Bewerber,

5.3 die Anzahl der unbesetzt gebliebenen Sitze unter Angabe der Parteien und Wählergruppen, 

auf die sie entfallen.

Sie/Er wies darauf hin, dass jede gewählte Bewerberin und jeder gewählte Bewerber die 

Mitgliedschaft in der Vertretung automatisch nach Ablauf der Frist von einer Woche nach dieser 

mündlichen Bekanntgabe, jedoch nicht vor Ablauf der Wahlperiode der bisherigen Vertretung, 

erwerbe, wenn nicht innerhalb der Wochenfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber der 

Wahlleiterin/dem Wahlleiter die Wahl abgelehnt werde. Eine Erklärung unter Vorbehalt gelte als 

Ablehnung; die Ablehnungserklärung könne nicht widerrufen werden. Bei gewählten 

Bewerberinnen und Bewerbern, deren berufliche Tätigkeit mit dem Mandat unvereinbar sei, werde 

nach § 65 GKWO verfahren.

Die Sitzung war öffentlich.



Der Niederschrift sind beigefügt:

Tabelle I: Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler

Tabelle II: Verteilung der Stimmen auf die unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber

Tabelle III: Verteilung der Stimmen auf die Parteien und Wählergruppen

Tabelle IV: Verteilung der Sitze.

Vorstehende Niederschrift wurde von der/dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern 

sowie von der Schriftführerin/dem Schriftführer genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Die/Der Vorsitzende

Die Schriftführerin/Der Schriftführer

Nichtzutreffendes entfällt

Nichtzutreffendes streichen

diesen Absatz streichen, wenn dieses nicht erforderlich war

diesen Absatz streichen, wenn der bezeichnete Fall nicht vorgekommen ist

bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Absatz 1 Nummer 3 GKWG) ist hier „Einzelbewerberin" oder „Einzelbewerber'' einzusetzen.4)
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Tabelle II
zur Niederschrift über die Feststellung des Ergebnisses

Anlage 35/11

der Gemeindewahl in der Gemeinde Wedel, Stadt

am 14. Mai 2023

Verteilung der Stimmen auf die unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber 
Die gültigen Stimmen (Tabelle I, Spalte D) verteilen sich wie folgt: 

(Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber sind zu unterstreichen).

Name der Bewerberin/des Bewerbers Name der Partei/Wählergruppe1) Anzahl der Stimmen
Wahlkreis 01

Johanna Bergstein CDU 300

Holger Craemer GRÜNE 196

Christian Freitag SPD 147

Bettina Horakh FDP 76

Dr. Detlef Murphy DIE LINKE 35

Dr. Valerie Wilms WSI 105

Summe 859

Wahlkreis 02
Julian Fresch CDU 353

Thomas Wöstmann GRÜNE 243

Gerrit Baars SPD 153

Bernd Rusbüldt FDP 73

Barbara Michel DIE LINKE 29

Angela Drewes WSI 182

Summe 1.033

Wahlkreis 03
Julia Fisauli-Aalto CDU 332

Petra Kärgel GRÜNE 222

Stefanie Klintworth SPD 123

Benny Schilling FDP 98

Irmgard Jasker DIE LINKE 54

Rene Penz WSI 85

Summe 914

Wahlkreis 04
Torben Wunderlich CDU 317

Dagmar Süß-Ulbrich GRÜNE 211

Sophia Jacobs-Emeis SPD 150

Elena Claussen FDP 103

Patrick Eichberger DIE LINKE 42

Joachim Funck WSI 72

Summe 895

Wahlkreis 05
Sabine Zedier CDU 95

Bärbel Sandberg GRÜNE 94



Name der Bewerberin/des Bewerbers Name der Partei/Wählergruppe1) Anzahl der Stimmen
Lutz Lotter SPD 82

Tamara Gomille FDP 45

Wolfram Jasker DIE LINKE 23

Klaus Paradies WSI 35

Summe 374

Wahlkreis 06
Alina Schultz CDU 167

Patricia Römer GRÜNE 181

Lothar Kassemek SPD 98

Andreas Meißner FDP 71

Bastian Sue DIE LINKE 61

Manfred Schlund WSI 90

Summe 668

Wahlkreis 07
Janik Schernikau CDU 129

Tobias Kiwitt GRÜNE 137

Alexandra Petersen SPD 70

Lennart Schröder FDP 43

Björn Sander DIE LINKE 31

Philipp Grüßner WSI 54

Summe 464

Wahlkreis 08
Herbert Thomascheski CDU 274

Heinrich Hormann GRÜNE 194

Laurin Schwarz SPD 144

Klaus Koschnitzke FDP 81

Dieter Strüven DIE LINKE 43

Gudrun Nagel WSI 85

Summe 821

Wahlkreis 09
Christoph Matthiessen CDU 213

Dr. Christoph Maas GRÜNE 207

Norman Rothe SPD 160

Samantha Spreer FDP 60

Barbara Kautz DIE LINKE 58

Andreas Schnieber WSI 112
Summe 810

Wahlkreis 10
Hendrik Thomascheski CDU 167

Willibald Ulbrich GRÜNE 78

Laureen Lotter SPD 113

Antje Hellmann-Kistler FDP 45

Horst Warncke DIE LINKE 38

Thomas Boeger WSI 56



Name der Bewerberin/des Bewerbers Name der Partei/Wählergruppe1) Anzahl der Stimmen
Summe 497

Wahlkreis 11
Jens Bergstein CDU 336

Rainer Hagendorf GRÜNE 171

Claudia Wittburg SPD 191

Taras Schopjak FDP 76

Günther Chmilewski DIE LINKE 41

Peter Ammer WSI 133

Summe 948

Wahlkreis 12
Jan Lüchau CDU 330

Dr. Tom Schumacher GRÜNE 226

Kadir Saying SPD 148

Tobias Janssen FDP 90

Heinz Brüggemann DIE LINKE 38

Steffen Haubner WSI 159

Summe 991

Wahlkreis 13
Anja Lembach CDU 206

Aygen Qiker GRÜNE 145

Heidrun Keck SPD 130

Jörg Hohner FDP 57

Malte Warncke DIE LINKE 35

Detlef Krause WSI 85

Summe 658

Wahlkreis 14
Jochen Lüchau CDU 101

Petra Goll GRÜNE 58

Stefan Grasedieck SPD 72

Stephan Koch FDP 36

Mustafa Gürbüz DIE LINKE 38

Dr. Stephan Bakan WSI 56

Summe 361

Wahlkreis 15
Bernhard Weidenbach CDU 165

Karin Blasius GRÜNE 144

Wolfgang Rüdiger SPD 126

Nina Schilling FDP 67

Berthold Nemitz DIE LINKE 50

Birgit Neumann-Rystow WSI 69

Summe 621

Wahlkreis 16
Regina Brodersen CDU 113

Verena Heyer GRÜNE 141



Name der Bewerberin/des Bewerbers Name der Partei/Wählergruppe1) 2 3 4 Anzahl der Stimmen
Lothar Barop SPD 128

Matthias Schwarz FDP 46

Jens Wilke DIE LINKE 40

Ingrid Paradies WSI 55

Summe 523

Nichtzutreffendes entfällt.

Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Absatz 1 Nummer 3 GKWG) ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“ einzusetzen.

2) Diese Überschrift ist je nach Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber und der Wahlkreise zu wiederholen. Die gewählten Bewerberinnen und 

Bewerber sind zu unterstreichen.

3) Die Anzahl der Stimmen im Wahlkreis ist aufzurechnen und in einer besonderen Zeile (möglichst andersfarbig) einzusetzen.

4) Die Gesamtzahl der Stimmen muss mit dem Gesamtergebnis des Wahlkreises in Spalte D der Tabelle I übereinstimmen.
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